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GC(50)/RES/10B über Transportsicherheit, GC(50)/RES/11
über Fortschritte bei den Maßnahmen zum Schutz vor dem nu-
klearen und radiologischen Terrorismus, GC(50)/RES/12 über
die Stärkung der Tätigkeit der Organisation auf dem Gebiet der
technischen Zusammenarbeit, GC(50)/RES/13 über die Stär-
kung der Tätigkeit der Organisation auf dem Gebiet der Kern-
wissenschaft und -technik und ihrer Anwendungen, bestehend
aus GC(50)/RES/13A über nichtenergetische kerntechnische
Anwendungen, GC(50)/RES/13B über Kernenergieanwen-
dungen und GC(50)/RES/13C über nukleares Wissen,
GC(50)/RES/14 über die Stärkung der Wirksamkeit und Stei-
gerung der Effizienz des Sicherungssystems und die Anwen-
dung des Musterzusatzprotokolls, GC(50)/RES/15 über die
Durchführung des Abkommens zwischen der Organisation
und der Demokratischen Volksrepublik Korea über die An-
wendung der Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und
GC(50)/RES/16 über die Anwendung der Sicherungsmaßnah-
men der Organisation im Nahen Osten sowie von den Be-
schlüssen GC(50)/DEC/11 über die Änderung des Arti-
kels XIV.A der Satzung und GC(50)/DEC/12 über die Ände-
rung des Artikels VI der Satzung, die am 22. September 2006
von der Generalkonferenz der Organisation auf ihrer fünfzig-
sten ordentlichen Tagung verabschiedet wurden18; 

3. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
unverzichtbare Rolle der Organisation bei der Förderung und
Unterstützung der Entwicklung und praktischen Anwendung
der Atomenergie für friedliche Zwecke, beim Technologie-
transfer in die Entwicklungsländer und bei der nuklearen Si-
cherheit, Verifikation und Sicherung;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, die Tätigkeit der
Organisation auch weiterhin zu unterstützen;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor
der Organisation das Protokoll der einundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung zu übermitteln, soweit es sich auf die
Tätigkeit der Organisation bezieht.

RESOLUTION 61/10

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. November 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.12 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belize, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Frankreich, Grie-
chenland, Guatemala, Israel, Japan, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali,
Malta, Marokko, Mauritius, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Norwegen,
Oman, Österreich, Papua-Neuguinea, Paraguay, Philippinen, Portugal, Rumäni-
en, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Sene-
gal, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Thailand, Togo,
Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Ukraine, Usbekistan, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik.

61/10. Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der
Gesundheit, der Entwicklung und des Friedens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/5 vom 3. Novem-
ber 2003, 59/10 vom 27. Oktober 2004 und 60/9 vom 3. No-
vember 2005, ihren Beschluss, das Jahr 2005 zum Internatio-
nalen Jahr des Sports und der Leibeserziehung zu erklären, um
den Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesund-
heit, der Entwicklung und des Friedens zu stärken, sowie auf
ihre Resolution 60/1 vom 16. September 2005, in der sie un-
terstrich, dass Sport die Entwicklung und den Frieden fördern
sowie zu einer Atmosphäre der Toleranz und des Verständnis-
ses beitragen kann, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs19 mit dem Aktionsplan, der einen ersten, auf drei
Jahre angelegten Etappenplan zur Ausweitung und Stärkung
von Partnerschaften, von Programmen und Projekten für Sport
im Dienste der Entwicklung und des Friedens und von Lobby-
und Kommunikationstätigkeiten darstellt, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Mitgliedstaa-
ten und das System der Vereinten Nationen über die Landes-
programme bei der Förderung der menschlichen Entwicklung
durch Sport und Leibeserziehung übernehmen,

anerkennend, dass Sport und Leibeserziehung Chancen für
Solidarität und Zusammenarbeit bieten können, um Toleranz,
eine Kultur des Friedens, soziale Ausgewogenheit und die
Gleichstellung der Geschlechter, angemessene Reaktionen auf
die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-
gen, den interkulturellen Dialog, sozialen Zusammenhalt und
Harmonie zu fördern,

in der Erkenntnis, dass es einer stärkeren Koordinierung
der auf internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen
bedarf, damit Doping wirkungsvoller bekämpft werden kann,

in Anbetracht der Notwendigkeit, innerhalb der Vereinten
Nationen die Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens zu
verfolgen, um den Sport im Dienste der Bildung, der Gesund-
heit, der Entwicklung und des Friedens zu fördern und in die-
sem Zuge den Auftrag der Arbeitsgruppe Sport im Dienste der
Entwicklung und des Friedens der Gruppe der Vereinten Na-
tionen für Kommunikation so zu erweitern, dass eine Politik-
und Kommunikationsplattform zur Festlegung gemeinsamer
Strategien, Politiken und Programme zur Steigerung der Ko-
härenz und der Synergien entsteht, während gleichzeitig das
entsprechende Bewusstsein innerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen und bei den externen Partnern geschärft wird,

unter Hinweis auf den am 6. Dezember 2005 auf der Ab-
schlusskonferenz des Internationalen Jahres des Sports und der
Leibeserziehung in Magglingen (Schweiz) verabschiedeten
Aktionsaufruf an die Regierungen, das System der Vereinten
Nationen und die internationalen Sportorganisationen, den
Sport im Dienste der Entwicklung und des Friedens zu fördern,

18 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other De-
cisions of the General Conference, Fiftieth Regular Session, 18–22 Sep-
tember 2006 (GC(50)/RES/DEC(2006)). 19 A/61/373.



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

11

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem 2006 veran-
stalteten Weltgipfel junger Führungspersönlichkeiten, auf
dem hervorgehoben wurde, dass die Fähigkeit des Sports,
Menschen zusammenzubringen, als ein Ansatzpunkt für die
Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele bis 2015 ge-
nutzt werden kann,

1. begrüßt die Ernennung bekannter Sportler zu Spre-
chern und Botschaftern des Guten Willens für die Vereinten
Nationen, die die positiven Werte des Sports vertreten; 

2. befürwortet die Stärkung der Zusammenarbeit mit
dem Internationalen Olympischen Komitee, dem Internationa-
len Paralympischen Komitee, den Sportorganisationen und an-
deren Partnern aus der Welt des Sports;

3. bittet die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen, einschließlich der Leitungsgremien der Organisa-
tionen der Vereinten Nationen, die mit Sport befassten Orga-
nisationen, die Medien, die Zivilgesellschaft und den Privat-
sektor, zusammenzuarbeiten, um durch Initiativen im Sport-
bereich die Öffentlichkeit für das Anliegen des Friedens zu
sensibilisieren und zu entsprechendem Handeln zu bewegen
und die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu be-
schleunigen sowie die Integration des Sports im Dienste der
Entwicklung und des Friedens in die Entwicklungsagenda an-
hand der folgenden, aus dem Aktionsplan in dem Bericht des
Generalsekretärs19 übernommenen Punkte zu fördern:

a) Weiterentwicklung eines weltweiten Rahmens zur
Stärkung gemeinsamer Zielvorstellungen, Festlegung von
Prioritäten und weiteren Sensibilisierung der Öffentlichkeit
mit dem Ziel, leicht zu reproduzierende Politiken für Sport im
Dienste der Entwicklung und des Friedens zu fördern und
durchgängig zu berücksichtigen;

b) Förderung und Unterstützung der Integration und
durchgängigen Berücksichtigung des Sports im Dienste der
Entwicklung und des Friedens in den Entwicklungsprogram-
men und -politiken;

c) Förderung innovativer Finanzierungsmechanismen
und Abmachungen unter Beteiligung einer Vielzahl von Inter-
essenträgern auf allen Ebenen und auf freiwilliger Grundlage,
einschließlich des Engagements seitens Sportorganisationen,
der Zivilgesellschaft, Sportlern und des Privatsektors; 

d) Förderung gemeinsamer Evaluierungs- und Überwa-
chungsinstrumente, Indikatoren und Zielgrößen, die auf ein-
vernehmlich festgelegten Standards beruhen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten, Sportprogramme zur För-
derung der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermäch-
tigung der Frauen in die Wege zu leiten;

5. bittet die Regierungen und die internationalen Sport-
organisationen, durch die Bereitstellung nationaler Erfahrun-
gen und bewährter Praktiken sowie finanzieller, technischer
und logistischer Ressourcen für die Entwicklung von Sport-
programmen die Entwicklungsländer, insbesondere die am
wenigsten entwickelten Länder, bei ihren Anstrengungen zu
unterstützen, Kapazitäten für Sport und Leibeserziehung auf-
zubauen;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Internationale
Übereinkommen gegen Doping im Sport20 zu ratifizieren; 

7. legt dem Generalsekretär nahe, das Mandat des Son-
derberaters für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden
beizubehalten und Anleitungen für die institutionelle Zukunft
des Sports im Dienste der Entwicklung und des Friedens in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu geben; 

8. bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge zur
Verfügung zu stellen, damit die Aktivitäten des Büros für
Sport im Dienste der Entwicklung und des Friedens in Genf
und in New York angemessen ausgeführt und weiterverfolgt
werden können;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem Punkt
„Sport im Dienste des Friedens und der Entwicklung“ über die
Durchführung dieser Resolution und über die Fortschritte auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene bei der För-
derung von Politiken und bewährten Praktiken für Sport im
Dienste der Entwicklung und des Friedens Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 61/11

Verabschiedet auf der 50. Plenarsitzung am 8. November 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 183 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.10, eingebracht von
Kuba:

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mol-
dau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Ne-
pal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-

20 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Re-
cords of the General Conference, Thirty-third Session, Paris, 3–21 Oc-
tober 2005, Vol. 1: Resolutions, Kap. V, Resolution 14. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 2007 II S. 354; öBGBl. III Nr. 108/2007.




